


BEGRÜNDUNG 
gern. § 9 Abs. 6 Bundesbaugesetz zu der - Aufstellung --Äffliferimeg---6s94augis-,..—. 

des verbindlichen Bauleitplanes Nr. der Gemeinde Kranzberg 

Ortsteil Kranzberg Landkreis Freising /YjnbleieiglenringinP er — Mitte 

FL-W.1 S. TitP1  Behaonngplan  
Gemarkung Kranzberg Plandatum: 10.4.81 Änderungsvermerk:  13.8.81/ 19.10.8Z 

Entwurfsverfasser:  Dipl.-Ing . G. - J. Herrmann, Architekt BDA 45; 1.49/tr, /54 

Einwohnerzahl der Gemeinde am: 3.12.80 EW = 2901 Richtzahl bis 19 = EW 

      

Gemeinde mit - geringer -  minlr - erhnh*er - Wohnsiedlungstätigkeit. 

Landesplanerische Einstufung der Gemeinde:  vie,r, Unter- Ober-Zentriirn 

EW 

A. Baurechtliche Voraussetzungen 

1. Die - Aufstellung -44rdeee4-44eS.344:9 - des Bebauungsplanes erfolgt gern 5 2 Ats 2 glilauG 

§ 8 Abs. 2 -  Satzl - BBauG 

2. Das Baugebiet wird - .sy24-- teilweise - ak-14kitigui43444g9feabi44--K‘i&Q.‘-.1bgi*ebiet - allgemeines WOhngeb. - 

atterieeigieebial - Dorfgebiet - Ko•ngAl-siat - nes.,=-, bagebi=t - ind.‘striev-e ,et - tAiecKe^e ^clha..cirbiot - Sonritergeb'et  

festgesetzt. 

3. In dem ir. Aufatcllung bctinaliohon genehmigten - Flächennutzungsplan wurde das Planungsgebiet --eszu-. 

teilweise - als  Dorfgebiet und Allgem. Wohngebiet dargestellt. 

4. Begründung für die - Aufstellung - - g•Gän,,,ng  - des Bebauungsplanes (insbes. bei § 8 Abs  %.2 Satz 3  

BBauG) gern. Gemeinderatsbeschluß vorn 31.3.81 Nr. 

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 

B. Lage des Planungsgebietes 

1. Das Planungsgebiet liegt - nicht - im Außenbereich gern. § 35 B Ortsgrenze 

von . Es erhalt über die Ringstraße -Straßen 

Anschluß an das bestehende Straßennetz. Bei der Unteren Dorfstraße -  Straße erfolgt der An-

 

schluß - innerhalb --a4144+49ele.- der Ortsdurchfahrtsorenze. 

2. Folgende Schutzzonen greifen in das Planungsgebiet ein: 

Landschaftsschutzgebiet 

3 Der nächste zentrale Ort ist: Freising u. Allersh.  Entfernung vorn Planungsgebiet:  5 - 7 km 

4 Entfernungen zu 

a) Bahnhof Freising 8km m f) Gemeindekanzlei . 500 m 

o) Omnibus-rromitatxuaitataxHaltestelle 500 m g)kath. - Kirche3 500 m 

c) Volksschule . 900 m h) Postamt 500 m 

d) Kindergarten . 500 m i)     m 

e) Versorgungsläden 500 m k) m 

TF Teilflachen tsine geSOntlert anzugehen' ßernmets'ichtung ' KonfesstOnSangabe 

— 1 — 

Seite 



14 Pkw-Stellplätzen und 1 

4. Zu erwartender Bevölkerungszuwachs: 6 2 

Kinderspielplätzen ausgewiesen. 

Einwohner mit 6 volksschulpflichtigen Kindern. 

C. Beschaffenheit des Planungsgebietes 

1 Gelandeverhaltnisse Nahezu eben. Die südl. Ringstraße ist um 1,85m,auf—
geböscht. 

2. Vorhandener Baumbestand: Keiner. Ausgenommen bebaute Flächen. 

3. Bodenbeschaffenheit: 30cm Humusdecke über Kiesboden. 

4 Max. Höhenunterschied 1,00 

5. Höchster Grundwasserstand unter OK Terrain:0 ,  5-1,0 m 

6 Erforderliche Maßnahmen zur Erzielung eines tragfähigen und trockenen Baugrundes: 
Alle Keller sind als wasserundurchlässige Wanne auszubilden. 
Der Grundwasserstand wird gesenkt. 
Drainage 

D. Bodenordnende Maßnahmen 

1. Eine Umlegung gern. §§ 45 ff. BBauG wird für folgende Flurstücksnummern erforderlich: 

2. Eine Grenzregelung gern. §§ 80 ff. BBauG wird für folgende Flurstücksnummern erforderlich: 

469/21 und 469/69, 469/75 und 465/1, 469/48 und 469/49, 469/31 

3. Eine Flurbereinigung -  1NX wird -  r?feh-lc-  durchgeführt durch das Flurbereinigungsamt 

E. Bauliche Nutzung 

1. Im Bebauungsplan wird die besondere Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 2 BaunutzungsVO) wie folgt festgesetzt: 

    

 

Besondere Art 
der baulichen Nutzung 

Bruttofläche 
ha Flurstücksnummern (TF = Teilflächen) 

:Allgem. Wohngebiet 
iDorfgebiet 
'Bauhof d. Gemeinde 
;Äußere Erschließung 

3,1054 
0,6800 
0,5061 
0,2389 

s. Bebauungsplan! 

    

2. Flächenanteile 

Brutto-Bauflache Instruktionsgebiet insgesamt 

abzüglich öffentliche Verkehrsflächen 
Äußere Erschließung 
Innere Erschließung 

abzüglich Gemeindebedarfsflächen wie 

a)SammelbeckPn i± GrähAn 

b)Öffentl._ Grünfl_A-Kinderspielplaf7 

c) Rauhof 

d)Priv. Grünf1. F1.- Nr. 469/18 

Netto-Wohngebiet  

100  v. H. 
, Z / 

9,26  v.H. 

4,88 v.H 

11,17  v. H 

7,88 

62,04w H 

4,5304 ha, = 
0,2389 
0,4.197 ha, = 

entfällt ha, = 

0.1978 ha, = 

0,5061 ha, = 

0,3572 ha. = 

2,8107 ha. = 

26 26 3 Es wurden  Parzellen mit Wohngebäuden und etwa 
26 

Wohneinheiten. 
45 

Garagen, 

       

- 2 - 



F. Erschließung 

1. Straßen: 

Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt über die nördl. u. südl. Ringstraße -Straßen. 

Das Hauptverbindungsstück bis zum Planungsgebiet beträgt  0,00 m. 

Straßenprofile und Konstruktion: 1,5m Gehsteig und 5,5m Fahrbahn. Nördl. Ringstraße 
mit Fahrbahnverbreiterung auf 6,00m. Einbahnstraße b = 3,00m. 

Kostenträger: 100  v. H.1  die Gemeinde für die Gemeindeflächen 

10  v.H die Gemeinde für Fremdflächen. 
90 v.H. die Grundeigentümer. 

2. Wasser: 

Die Wasserversorgung erfolgt durch -414xua‘a-= Anschluß an die zentrale Wasserversorgungsanlage des/der 

Nächste Anschlußmöglichkeit an die vorhandene  -Wasserversorgungsanlage in 0.00 m Entfernung. 

Eine - Änderung - Erweiterung - der bestehenden Wasserversorgungsanlage wird erforderlich durch 
Nicht erforderlich 

Kostenträger: Teils die Gemeinde, teils die Grundeigentümer 

3. Abwasser: 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch - 

htztric‚ calung - AhIctituno in ripn 

 

P ntfornton Vorflt dor (Ra yitt.ichntirto)• 

   

--a444e4kese-G-re4e—ale-ü44344jegkestesfflro---a4-Qa4a4äsm.n - Anschluß an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage 

derldes Abwasserbeseitigungsanlage wird neu erstellt. 

Nächste Anschlußmöglichkeit an den - geplanten -=-1.4ar-14a4zdegiera— Kanal in 0, 0 0 m Entfernung. 

Eine - Anderung - Erweiterung - der bestehenden Abwasserbeseitigungsanlage wird erforderlich durch 

Es besteht noch keine Abwasserbeseitigungsanlage 

Kostenträger: Teils Gemeinde, teils Grundeigentümer, je nach Besitzverhältn. 

4. Strom: 

Die Stromversorgung erfolgt durch ISar-AmperWerke AG 

mittels - Verkabelung —Qaelzietändragarzisr..41448. Eine neue Trafo-Station wird - nicht - erforderlich Qfl -

 

plAnt. Nächste Anschlußmöglichkeit an das bestehende Stromnetz in 0,00 m Entfernung. 

Kostenträger. 

5. Gas: 

Die Versorgung mit - Erdgas - Stadt olgt durch 

Nächste AnschluBm eit an das bestehende Netz in m Entfernung. 

ager: 

6. Müll: 

Die festen Abfallstoffe werden beseitigt durch priv. Müllabfuhr Fa. Heinz, Moosburg 

7. Die Erschließungsanlagen werden - in einem Zug ---i•R-feleefieler.-Abee14444ten - ausgeführt: 

8. Die Erschließung wird - von der Gemeinde durchgeführt -E-tert-free4gageaukinZuWain-ubdiatrazjegi—...  

1) mindestens 10 v H 
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DM 

I) Die jährlichen Unterhaltungskosten aus den Anlagen gern. 

Ziff. la) - 0 betragen 
für die Gemeinde voraussichtlich 

e) DM 

voraussichtlich DM 

voraussichtlich . DM 

Summe der Abwasserbeseitigung: 

 

Kosten 
DM 

Einnahmen 
Dm 

 

197.750 - 

  

14.820,-

  

• 27.300,-

   

51.450,-

  

• 24.500,-

   

32.500,--

      

32.800,-

   

343.008,--

       

381.120,- 343.008,--

  

63.700,-

  

• 11.500,-

    

75.200,--

              

75.200,- 75.200,--

  

147.000,-

   

122.500,-

      

67.500 

  

325.000,--

            

337.000,-- 325.000,--

 

G. Herstellungskosten tuberschiagige Ermittlung) 

1. Straßen, Wege, Plätze innerhalb des Baugebietes 

i) 
k) Herstellungskosten gern. Ziff. la) - i) abzuglich 10 v. H 1) 
Kostenanteil der Gemeinde in Höhe von DM 38. 

Summe der Straßen, Wege. Plätze: 

2. Wasserversorgung innerhalb des Baugebietes 

a) Hauptstrang 490 itm ä ca. 130 -DM 
b) Hausanschlusse 23 Stckn ä  ca..500  -DM 
c) Hydranten  eingerechnet!  Stck ä DM 

(I) ä DM 

f) Änderung oder Erweiterung der bestehenden Wasserver-

sorgungsanlage durch 

g) Anschlußgebühr - lt Satzung ciJrcf. Umlcgung  
pro Anschluß DM ergibt bei _23_ AnscrIlüssen 

h) Sonstige Leistungen der Anschließer. nämlich 

i) Die auf die Gemeinde fallenden jährlichen Unterhaltungs-
kosten für die Anlagen gern. Ziff. .2a) -0 betragen 

Summe der Wasserversorgung: 

3. Abwasserbeseitigung (Misch - Trenn - System) 

Hauptsammler (Schmutzvv) 490 Um ä 

ev ifm a 

Hausanschlüsse 27 Stck 

Änderung oder Erweiterung der bestehenden Zentralanlage 
durch 

h) Anschlußgebühr - lt. Satzung - durch Umlegung - 
pro Anschluß DM ergibt bei  27  Anschlüssen 

abzügl. Bauhofanteil mit 12.000,--

 

k) Die auf die Gemeinde fallenden jährlichen Unterhaltungs-
kosten für die Anlagen gem.Ziff.3a)- g) betragen 

1) mindestens 10v 14 . des ti KoSlen sind nicht auf Dritte atiwai:fiai 
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a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

Hauptsammler (Regenw.) 

Drainage Ifm ä DM 

ltrnä  2500,-   DM 

DM 
DM 

DM 

a) Fahrbahn 2825 
b) Wege 247 
c) Plätze (Parken) 390 
d) Gehsteige 735 
e) Randsteine (Zerr,/ 490 

f) Straßenleuchten 13 

g) Grunderwerb 

 

h) Zazamb ctr-d  410 

QM a 70,--  DM 

qm a DM 
qm ä 702=  DM 
qm ä 70„--  DM 
tim ä 50,-- um 

2500,-- Dm Stck ä 
qm ä DM 

ä 80, - DM 

300  - DM 
250,-  DM 



4. Stromversorgung (Verkabelung - Dachstander) 

a) Hauptleitung 

b) Anschlußleitungen 

c) Sonderkosten für 

   

Ifm ä 

 

DM 

DM 

     

   

Ifm ä 

 

      

d) Angschlußgebühr für Anschlüsse ä DM 

Summe der Stromversorgung: 

5. Grünordnung 

a)Wege und Kinderspielplatz 

b)Baum- und Strauchbepflanzung 

c)Rasenflächen und Bodendecker 

d)Spielgerät und Bänke 

743.208 --

 

_137.722,-- 

Münc, den 10.4.81 
Ort. Tag Ort. Tag 

• 9 '1'3'8312e' Kranzberg, den 2-0 Le›.45€4  

Der Entwurfsveribiserl: r R. R•• MANN 

G. •ARCH!TEKT BDA 
tgl: • T L2 '4 70405'2 

C ice c7-0.1.z.CP 

Kosten 
DM 

Einnahmen 
DM 

 

rechnen direkt Isar-Amperwerke 
mit den Grundeigentümern ab 

   

5.700,--

  

64.570,--

  

5.970,--

  

14.370,-- --+ 

 

.87.610,-- __ 
1 

-

   

- 

             

Summe Grünordnung 

6. Sonstige Kosten 

• Planungs-, Vermessungs- und 

w und Projektierungskosten tragen die  

Grundeigentümer 

Summe der sonstigen Kosten: 

7. Nachfolge lasten 

a) Schulhaus - Neubau - Erweiterung 

b) Kindergarten - Neubau - Erweiterung . 

c) Friedhof - Neuanlage - Erweiterung 

d) Zusätzliche Verwaltungseinrichtungen . 

e) 

i) Nachfolgelastenbeträge gern. Nachfolgelastenvertrag 

vorn 

Summe der Nachfolgelasten: 

8. Gesamtkosten (Ziffern 1 mit 7) . 

9. Gemeindekosten 

a) Die der Gemeinde entstehenden Kosten - die zugunsten der Gemeinde anfallenden 

Überschüsse - aus den Anlagen gemäß Ziffern 1 - 7 betragen voraussichtlich 

b) Begründung bei Erzielung von Überschüssen: 

c) Die auf die Gemeinde fallenden jährlichen Unterhaltungskosten gemäß Ziff. 1 I. 

2 i und 3 k betragen voraussichtlich . 
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